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EINLEITUNG 

Dieses Dokument bietet einen nicht verbindlichen 

Überblick über die Gestaltung des staatlichen Migrations- 
und Asylsystems in Österreich, einschließlich des 

institutionellen und rechtlichen Rahmens für den Umgang 

mit Drittstaatsangehörigen, die zum Zweck regulärer 

Einwanderung oder (internationalen) Schutzes einreisen. Es 

basiert auf Informationen, die im September 2025 von 

Österreich bereitgestellt wurden. 

 

ÜBERBLICK ÜBER DIE GESTALTUNG 

DES GESETZLICHEN UND 

INSTITUTIONELLEN RAHMENS 

DER INSTITUTIONELLE RAHMEN 

Für die Bereiche der Migrations- und Asylpolitik ist das 

Bundesministerium für Inneres (BMI) verantwortlich. Das 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) ist dem BMI 

unmittelbar nachgeordnet und ist unter anderem erste 
Instanz in asyl- und fremdenrechtlichen Verfahren. 

Das Bundesministerium für europäische und internationale 

Angelegenheiten (BMEIA) ist für externe Aspekte der 

Migration, Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre 

Hilfe, die Bearbeitung und Ausstellung von Visa, die 
Annahme von Anträgen auf Aufenthaltstitel im Ausland 

sowie für das Familienzusammenführungsverfahren 

verantwortlich. Die Niederlassungs- und 

Aufenthaltsbehörden der Bundesländer führen die 

Verfahren und  erteilen die Aufenthaltstitel. Das BMI 
fungiert als sachlich in Betracht kommende Oberbehörde 

im Niederlassungs- und Aufenthaltswesen. 

Im Bundeskanzleramt (BKA) koordiniert die 

Bundesministerin für Integration die allgemeine 

Integrationspolitik und vollzieht das Integrationsgesetz. Der 

Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) ist dabei als Fonds 
der Republik Österreich ein wichtiger Partner im Bereich 

der Umsetzung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Deutsch- 

sowie Werte- und Orientierungskurse). 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 

Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) ist unter 

anderem für die Arbeitsmarktpolitik und damit auch für die 

Ausländerbeschäftigungspolitik zuständig. Das 
Arbeitsmarktservice (AMS) ist mit der Vollziehung des 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes betraut. Für die 

Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen 

sind unterschiedliche Stellen, u.a. das Bundesministerium 

für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) für 

hochschulische Abschlüsse, das Bundesministerium für 
Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) für Abschlüsse 

der Berufsausbildung, das Bundesministerium für Bildung 

(BMB) für schulische Abschlüsse  und das 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege 

und Konsumentenschutz (BMASGPK) für 

Gesundheitsberufe, zuständig.  

DER GESETZLICHE RAHMEN  

Die wichtigsten Gesetze im Bereich Migration und Asyl sind 

das Asylgesetz 2005, das Fremdenpolizeigesetz 2005, das 

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz,  

das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, das 

Ausländerbeschäftigungsgesetz, das Anerkennungs- und 
Bewertungsgesetz, das Integrationsgesetz und die 

Grundversorgungsgesetze des Bundes und der Länder. Der 

Straftatbestand des Menschenhandels ist im 

Strafgesetzbuch geregelt. Des Weiteren wird das 

Migrations- und Asylsystem durch die Verordnungen und 

Richtlinien auf EU-Ebene beeinflusst.   
Gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde kann eine 

Beschwerde an ein unabhängiges Verwaltungsgericht 

erhoben werden. Gegen die Entscheidung eines 

Verwaltungsgerichts ist unter gewissen Voraussetzungen 

ein weiteres Rechtsmittel an den Verwaltungsgerichtshof 

bzw. den Verfassungsgerichtshof zulässig. 
 

ORGANIGRAMM 

Siehe Anhang. 

 



Österreich
Organigramm des Migrations- und Asylsystems* 

Bundesebene

Landesebene

Bundesministerium für 
Wirtschaft, Energie und Tourismus

www.bmwet.gv.at

Anerkennung und Bewertung

Legende:

Weisungsgebundenheit

Sonstiges Verhältnis

Landesregierungen

− Grundversorgung (Länder)
− Verleihung der Staatsbürgerschaft

Niederlassungs- und Aufenthalts-
behörden (Länder)

− Niederlassungs- und 
Aufenthaltsverfahren

− Erteilung von Aufenthaltstiteln

Bundesverwaltungsgericht (BVwG)
www.bvwg.gv.at

− Beschwerde gegen Entscheidungen
der Bundesbehörden

Landesverwaltungsgericht (LVwG)

− Überwiegend Beschwerden gegen
Entscheidungen der 
Landesbehörden

Verwaltungsgerichtshof (VwGH)
www.vwgh.gv.at

− Außerordentliche
Rechtsmittelinstanz

Verfasungsgerichtshof (VfGH)
www.vfgh.gv.at

− Außerordentliche
Rechtsmittelinstanz

Kontrolle über:

− Arbeitsmarktservice
− Bundesamt für Fremdenwesen

und Asyl
− Vertretungsbehörden im Ausland
− Dezentralisierte Behörden

*Dieses Organigramm bietet einen nicht verbindlichen
Überblick des Migrations- und Asylsystems in 
Österreich; Stand: September 2025.

Bundeskanzleramt
Bundesministerin für Europa, 

Integration und Familie
www.bundeskanzleramt.gv.at

Integration

− Gesellschaftliche Integration, 
Zusammenleben von Menschen mit 
und ohne Migrationshintergrund

− Prävention von Extremismus und 
Segregation

− Koordinierung der allgemeinen 
Integrationspolitik 

− Nationaler Aktionsplan Integration
− Umsetzung des Integrationsgesetzes
− Einrichtung von Beiräten und 

Expert:innengruppen
− Förderung auf dem Gebiet der 

Integration, einschließlich Fonds und 
Projekte

− Förderung wissenschaftlicher 
Forschung

Gerichte

Bundesministerium für 
europäische und internationale 

Angelegenheiten (BMEIA)
www.bmeia.gv.at

Auswärtige Angelegenheiten

− Visaverfahren
− Externe Aspekte der Migration
− Koordinierte Bekämpfung des 

Menschenhandels
− Zusammenarbeit mit UNHCR
− Entwicklungszusammenarbeit 

und humanitäre Hilfe
− Bereitstellung des Budgets der 

Austrian Development Agency 
(ADA) www.entwicklung.at

Bundesministerium für Inneres (BMI)
www.bmi.gv.at

Migration

− EU und Internationales
− Joint Coordination Platform (JCP)
− Migrationsförderungen
− Gesamtstaatliche

Migrationsstrategie
− Joint Operational Office (JOO) –

Bekämpfung von Schlepperei und 
Menschenhandel

− Aufenthalts-, Visa- und 
Staatsbürgerschaftswesen

− Integrierte Grenzverwaltung
− Fremdenpolizei
− Asylangelegenheiten
− Rückkehr, Reintegration und 

Qualitätsentwicklung
− Grundversorgung
− Stabstelle Ukraine-

Flüchtlingskoordination

Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege 

und Konsumentenschutz
www.sozialministerium.gv.at

Ausländerbeschäftigung

− Kontingente für saisonale
Beschäftigungsbewilligungen

− Festlegung der Ausnahmen vom
Ausländerbeschäftigungsgesetz

− Regelungen des 
Arbeitsmarktzugangs für 
Personen aus Drittstaaten

− Gleichhaltung von ausländischen
Zeugnissen mit österreichischer
Lehrabschlussprüfung

Bundesministerium für Frauen, 
Wissenschaft und Forschung

www.bmfwf.gv.at

Anerkennung und Bewertung

− Bewertung ausländischer
Hochschuldiplome (ENIC NARIC 
AUSTRIA im OeAD)

− Feststellung der Gleichwertigkeit
von Studienabschlüssen

Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF)
www.integrationsfonds.at

Unterstützung für Migrant:innen
und anerkannte Flüchlinge im

Integrationsprozess

− Integrationsprüfungen
− Werte- und Orientierungskurse
− Deutschkursmaßnahmen
− Integrationsservice
− Zertifizierung von Kursträgern
− Betrieb des Anerkennungsportals

Bundesministerium für Bildung
www.bmb.gv.at

Anerkennung und Bewertung

− Nostrifikation von ausländischen
Schul- und Reifezeugnissen

− Bewertung ausländischer
Abschlusszeugnisse

Bundesamt für Fremdenwesen 
und Asyl (BFA)
www.bfa.gv.atAsyl- und Fremdenwesen

− Dublin Verfahren
− Erstinstanzliche asyl- und fremdenrechtliche Verfahren
− Ausstellung von Dokumenten
− Verwaltung/Vollzug des Grundversorgungsgesetz-Bund
− Schubhaft und gelindere Mittel
− Vollzug aufenthaltsbeendender Maßnahmen
− Freiwillige Rückkehr
− Aufenthaltstitel aus berücksicht-igungswürdigen Gründen

Bundesagentur für Betreuungs- und 
Unterstützungsleistungen (BBU GmbH)

www.bbu.gv.at

U.a. Grundversorgung, Rechts-
und Rückkehrberatung

− Grundversorgung für hilfs- und 
schutzbedürfigte Fremde (Bund)

− Rechtsberatung und -vertretung
− Rückkehrberatung und 

Rückkehrhilfe
− Menschenrechtsbeobachtung
− Dolmetsch- und 

Unterstützungsleistungen

− Vollziehung des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes

− Erteilung
arbeitsmarktbehördlicher
Genehmigungen

− Arbeitsmarktprüfung
(Saisonkontingente)

Arbeitsmarktservice (AMS)
www.ams.at

Arbeitsmarkt

Visa

− Visabehörde erster Instanz
− Alle Visaverfahren im Ausland
− Annahme von Anträgen für 

Aufenthalts- und 
Niederlassungsbewilligungen

− Familienzusammenführungsver-
fahren nach § 35 AsylG 2005

Vertretungsbehörden im Ausland

Weisungsgebundenheit
beschränkt auf die 
Integrationsvereinbarung
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